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Erwägungen
E. 1
1.1Zur Beurteilung von Ausstandsgesuchen gegen die Beschwerdeinstanz oder einzelne Mitglieder des Berufungsgerichts ist gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. c StPO das Berufungsgericht zuständig. Hinsichtlich des Spruchkörpers ist § 56 Abs. 4 Ziff. 1 des baselstädtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) massgebend, wonach das Einzelgericht über Begehren entscheidet, mit welchen der Ausstand einer als Mitglied eines Einzelgerichts handelnden Gerichtsperson verlangt wird. Praxisgemäss gilt § 56 Abs. 4 Ziff. 1 GOG auch für die Besetzung des Berufungsgerichts als Ausstandsgericht, zumal eine Einzelbesetzung des Berufungsgerichts (mit hier nicht gegebenen Einschränkungen) bundesrechtlich als zulässig erachtet wird (AGE DGS.2023.26undDGS.2023.30vom 29. September 2023 E. 1.1, mit Hinweisen).
1.2Der Entscheid über das Ausstandsgesuch wird ohne weiteres Beweisverfahren gefällt. Er ergeht schriftlich und ist zu begründen (Art. 59 Abs. 1 und 2 StPO). Für die Begründung des Entscheids ist es nach der Rechtsprechung nicht erforderlich, dass darin eine einlässliche Auseinandersetzung mit allen Parteistandpunkten stattfindet und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt wird. Vielmehr kann sich die Begründung auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der oder die Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1; BGer 6B_673/2014 vom 28. Januar 2015 E. 4.1; AGE DGS.2020.14 vom 17. Dezember 2020 E. 1.2, DG.2018.46 vom 2. April 2019 E. 1.2).
E. 1.2
f.).
1.3.2Die Gesuchstellerin hat zahlreiche Eingaben in unverständlicher Form eingereicht. Auf diese Eingaben, deren Zusammenhang zum vorliegenden Ausstandsverfahren nicht ersichtlich ist und welche offensichtlich verspätet sind, ist nicht einzutreten. Ein Ausstandsgrund wird allerdings in ihrer ersten Eingabe vom 15. Oktober 2023 zumindest in formeller Hinsicht genügend und nachvollziehbar beschrieben. Die Gesuchstellerin begründet darin die Ausstandspflicht im Wesentlichen mit der E-Mail der Appellationsgerichtspräsidentin an die KESB vom
E. 1.3
1.3.1Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat (Art. 58 Abs. 1 StPO). Dazu ist vorweg festzuhalten, dass ein Ausstandsgesuch nicht laufend neu ergänzt und erweitert werden kann, sondern dass bei Einreichung dieses bereits nachvollziehbar und umfassend begründet und mit entsprechenden Unterlagen dokumentiert werden muss. Ein verspätetes Ausstandsgesuch führt zum Nichteintreten auf das Gesuch (BGer 6B_275/2019 vom 13. August 2019 E. 3). Wird der Ausstandsgrund nicht in diesem Sinne unverzüglich vorgebracht, gilt der Anspruch auf spätere Anrufung als verwirkt, weil die fehlende Rechtzeitigkeit als Verzicht auf das Recht ausgelegt wird (BGE 134 I 20 E. 4.3.1, 132 II 485 E. 4.3, 124 I 121 E. 2;Keller, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur StPO, 3. Auflage 2020, Art. 58 N 4). Damit eine Partei überhaupt beurteilen kann, ob bei einem Mitglied der Strafbehörde ein Ausstandsgrund gegeben ist, muss sie Kenntnis von der Identität der in ihrem Verfahren in der Strafbehörde tätigen Person haben (vgl. AGE DG.2018.47 vom 14. März 2019 E. 1.3, DG.2018.16 vom 23. März 2018 E. 2.4). Als rechtzeitig gilt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein Ausstandsgesuch, das sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds eingereicht wird. Unzulässig ist hingegen jedenfalls ein Zuwarten während zwei Wochen (BGer 1B_120/2019 vom 7. Juni 2019 E. 2.2, 1B_76/2019 vom 2. Mai 2019 E. 2.2, 1B_514/2017 vom 19. April 2018 E. 3.2) resp. während zwei oder drei Wochen (BGer 1B_100/2015, 1B_130/2015 vom 8. Juni 2015 E. 4.1, 1B_274/2013 vom 19. November 2013 E. 4.1; vgl. AGE DG.2018.47 vom 14. März 2019 E. 1.3). Die den Ausstand begründenden Tatsachen sind von der Partei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1 StPO). Ein Ausstandgesuch ist in materieller Hinsicht nur zu behandeln, soweit es verständlich ist und soweit Gründe vorgebracht werden, die im Rahmen eines Ausstandsgesuchs von Relevanz sein können (AGE DGS.2020.14 vom 17. Dezember 2020 E. 1.2). Auf ein missbräuchliches oder offensichtlich unzulässiges oder unbegründetes Ausstandsgesuch darf nicht eingetreten werden (vgl. BGer 6B_334/2017 und 6B_470/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.2; VGE VD.2020.93 vom 11. Juni 2020 E. 4.2; AGE DGS.2020.6 vom 29. Juli 2020 E. 1.3.1; jeweils mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen AGE DGS.2023.6 vom 19. Oktober 2023 E.
E. 5
Oktober 2023, mit welcher diese darauf hinwies, dass sie aufgrund der Eingaben der Gesuchstellerin den Eindruck gewonnen habe, die Gesuchstellerin benötige erwachsenenschutzrechtliche Hilfe. Gemäss den Akten im Verfahren [...] wurde der Gesuchstellerin diese E-Mail mit Verfügung vom 11. Oktober 2023 zur Kenntnis zugestellt. Zugunsten der Gesuchstellerin ist damit davon auszugehen, dass das Ausstandsgesuch auch rechtzeitig eingereicht wurde.
Auf das Gesuch kann aber gleichwohl nicht eingetreten werden, da dieses in materieller Hinsicht offensichtlich unbegründet ist. Die Gesuchstellerin sieht einen Ausstandsgrund darin, dass die Appellationsgerichtspräsidentin in der E-Mail vom 5. Oktober 2023 ihr mehrfach psychische Erkrankungen anlaste. Zudem fasse sie den Inhalt der E-Mail als Erpressung auf. Sie erachte diese als Verletzung eines Grundrechts. Die E-Mail komme bei ihr sehr feindselig an. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Inhaltlich geht es in dieser E-Mail um die (berechtigte) Sorge der Appellationsgerichtspräsidentin bezüglich des gesundheitlichen Zustands der Gesuchstellerin und den damit zusammenhängenden Folgen im hängigen Strafverfahren. Der Gesuchstellerin würde nach Umwandlung der Busse (mangels ihrer finanziellen Möglichkeiten) mehrere Tage Freiheitsentzug drohen, was die Appellationsgerichtspräsidentin einerseits mit der Gutheissung der Beschwerde im Verfahren [...] und andererseits mit der Meldung an die KESB versucht hat zu verhindern. Insbesondere weil die Eingaben der Gesuchstellerin den Eindruck vermittelten, dass sie unter Wahnvorstellungen leidet, durfte die Appellationsgerichtspräsidentin annehmen, dass erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen geboten und zumindest zu prüfen sind. Abgesehen davon, dass solche Umstände eine Meldepflicht begründen können (vgl. Art. 443 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]), wollte die Appellationsgerichtspräsidentin der Gesuchstellerin mit der E-Mail vom 5. Oktober 2023 an die KESB eindeutig helfen. In diesem Vorgehen kann offensichtlich kein Ausstandsgrund erblickt werden.
2.
Auf das Ausstandsgesuch ist nach dem Gesagten nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich der Gesuchstellerin aufzuerlegen (Art. 59 Abs. 4 StPO). Vorliegend ist jedoch umständehalber auf die Erhebung einer Gebühr zu verzichten.
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